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Wenn Ihr Arzt nicht mehr heilen kann, …  
... stehen Sie als Patient, Angehöriger oder Nahestehen-
der vor vielen Fragen, auf die Sie nicht vorbereitet sind, 
weil Sterben, Tod und Trauer in unserer Gesellschaft häu-
fig mit Schweigen übergangen werden. Zur extremen Be-
lastung durch die Situation treten deshalb oft zusätzliche 
Überforderung und Hilflosigkeit hinzu, wenn Entscheidun-
gen getroffen werden müssen, z.B. ob der Kranke bis zu-
letzt in seiner gewohnten Umgebung leben kann, welche 
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Sterben vor-
handen sein müssen und wo man Hilfe findet, sie zu 
schaffen. Diese Broschüre bietet Ihnen Informationen, 
Entscheidungshilfen und Hinweise auf Institutionen, die 
Hilfestellung geben, um für sterbenskranke Patienten ein 
würdevolles und selbstbestimmtes Leben bis zuletzt zu 
gewährleisten und Nahestehende zu unterstützen. Nicht 
weniger wichtig sollte diese Broschüre für Menschen sein, 
die „in guten Tagen“ Vorsorge treffen wollen, damit auch 
im Fall ihrer Äußerungsunfähigkeit durch Krankheit oder 
Unfall ihr Wille Leitfaden des ärztlichen Handelns ist. 
 
Ihr Hospizteam im UNIONHILFSWERK 
 
Herzlichen Dank an die Unionhilfswerk-Stiftung und 
die Lotterie PS-Sparen und Gewinnen für die Finan-
zierung des Drucks dieser Broschüre. 
 
 
 
1. Auflage 2005, 10.000 Exemplare 
2. Auflage 2008, 10.000 Exemplare 
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Grußwort  
von Dr. Heidi Knake-Werner 
 
Leben und Sterben:  
die neue Bürgerhilfebewegung 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar…". Dieser Ver-
fassungsgrundsatz gilt vom Beginn eines Lebens bis zu 
seinem Ende. Er gilt auch und in hohem Maße für jene in 
unserer Gesellschaft, die besonderer Hilfe und Fürsorge 
bedürfen: Schwerstkranke und Sterbende, die häufig nicht 
oder nicht mehr in der Lage sind, ihre Interessen selbst zu 
formulieren und durchzusetzen.  
 
Die Themen Sterben, Tod und Trauer werden in unserem 
Kulturkreis oft tabuisiert. Es fällt vielen Betroffenen und An-
gehörigen nicht leicht, darüber zu sprechen, am nahenden 
Ende des Lebens bewusste Entscheidungen zu treffen und 
den geeigneten Platz zu finden, an dem das Leben zu Ende 
gehen darf. Ich bin deshalb sehr froh, dass dieser Wegwei-
ser neu aufgelegt wurde und wünsche mir, dass er Betrof-
fenen und ihren Angehörigen hilft, eine geeignete und lie-
bevolle Umgebung für die letzte Lebensphase zu finden. 
 
Angesichts der existenziellen Herausforderung empfinden 
viele von uns diesen Lebensabschnitt nicht als Gewinn oder 
Vollendung, sondern als schrecklich und bedrohlich. Das 
Sterben erleben wir als Verlust von Autonomie und Selbst-
bestimmung und verdrängen oder bekämpfen so lange wie 
möglich. Ich finde es daher erfreulich, wie sich die Hospiz-
bewegung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt 
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hat. Hospize und die damit verbundene Palliativmedizin 
bilden eine Alternative zum "Nichts-mehr-tun-können", 
wenn Heilung nicht mehr möglich scheint. Dann suchen 
Menschen einen Ort, an dem ihre Schmerzen gelindert 
werden und sie würdevoll von ihrem Leben, ihrer Familie 
und Freunden Abschied nehmen können. 
 
In Berlin haben wir inzwischen neun stationäre Hospize, 
eines davon ist ein Kinderhospiz. Darüber hinaus begleiten 
eine Reihe von Hospizdiensten Sterbende zu Hause. Vier 
Palliativstationen sind auf die besondere Betreuung 
Schwerstkranker eingerichtet. Die Zentrale Anlaufstelle 
Hospiz berät seit zehn Jahren Bürgerinnen und Bürger so-
wie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen zum Thema  
Lebensende und Trauer.  
 
Lassen Sie mich angesichts dieser und weiterer Angebote 
in unserer Stadt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
sowie den vielen ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und  
-helfern für ihren verantwortungsvollen Einsatz rund um die 
Uhr danken: für eine fachgerechte medizinische und pflege-
rische Versorgung, für die herzliche Zuwendung und das 
Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der ihnen Anver-
trauten. Sie alle erfahren in der konkreten Betreuung der 
Sterbenden das Unerklärliche und gestalten gemeinsam ein 
menschenwürdiges Abschiednehmen, das uns bei einer 
neuen Kultur des Trauerns helfen kann. 
 
Ihre  

 
 
Heidi Knake-Werner 
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales 
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Grußwort von Bernd Neumann 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
ich freue mich, dass nunmehr die zweite Auflage des Weg-
weisers „Wenn Ihr Arzt nicht mehr heilen kann“ vor Ihnen 
liegt. Der Wegweiser greift Themen auf, denen wir im Alltag 
gerne ausweichen. Ich erlebe dies in allen Lebensberei-
chen, auch im Gesundheitswesen und der Altenarbeit. 
 
Was soll ich tun, wenn ich pflegebedürftig bin? Welche Vor-
sorge kann ich treffen und wo finde ich Hilfe? Wie und wo 
soll mein Lebensende gestaltet werden? Mit dieser Doku-
mentation beteiligt sich das UNIONHILFSWERK an der 
Enttabuisierung von Sterben, Tod und Trauer. Das ist das 
zentrale Anliegen der Hospizbewegung, deren vielfältiges 
Engagement wir sehr schätzen. 
 
Auch wir im UNIONHILFSWERK bemühen uns um die 
Entwicklung einer Hospizkultur in den vielen Einrichtungen 
unserer gemeinnützigen Gesellschaften. Wir bilden z. B. 
Pflegekräfte in der palliativen Versorgung fort und kooperie-
ren mit Ärzten und unterstützenden Angeboten. Ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten wir auf die 
Sterbebegleitung vor. Wir sprechen die Themen Sterben, 
Tod und Trauer offen an und entwickeln Beratungs- und 
Hilfsangebote. 
 
Wir wissen um den riesigen Informationsbedarf zu hospizli-
chen und palliativen Angeboten. Aus unserer praktischen 
Arbeit wissen wir um die Nöte derer, die sich erst bei direk-
ter Betroffenheit mit dem Lebensende befassen. Hier wol-
len wir Abhilfe schaffen. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungseinrich-
tungen des UNIONHILFSWERK haben auch die vorliegen-
de Auflage des Wegweisers weitgehend erarbeitet und zu-
sammengestellt. Er soll Ihnen helfen, sich zu orientieren, 
von Möglichkeiten überhaupt zu erfahren und Kontaktad-
ressen zu finden. 
 
Das persönliche Gespräch will und wird der Wegweiser 
nicht ersetzen. Auch zukünftig werden wir allen Berlinerin-
nen und Berlinern für Beratung und Informationen rund um 
die Themen Sterben, Tod und Trauer gerne zur Verfügung 
stehen. 
 
 
Ihr 
 
Bernd Neumann 
 
Geschäftsführer der Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen 
gemeinnützige GmbH 
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Vorwort 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
wir freuen uns, dass wir Ihnen die überarbeitete und  
aktualisierte Auflage unserer Broschüre vorstellen können.  
 
Dank der Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen, 
welche die Broschüre in Arztpraxen und Apotheken verteil-
ten und diese deutschlandweit an Betroffene und Naheste-
hende versandten, wurde der Ruf nach einer Neuauflage 
bald zur Notwendigkeit.  
 
Wenn der Arzt nicht mehr heilen kann, brauchen Betroffene 
und Nahestehende schnelle und zuverlässige Hilfe. In die-
sem Wegweiser haben wir die zahlreichen Berliner Unter-
stützungsmöglichkeiten und Hilfen zusammengetragen, die 
Ihnen in schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen.  
 
Doch dieser Wegweiser bündelt nicht nur Informationen. Er 
soll Ihnen auch als Anregung dienen, sich den Themen 
Sterben und Tod zu nähern. Auch wenn dies zunächst ein 
schwerer Prozess sein sollte, so zeigt sich immer wieder: je 
eher wir uns damit beschäftigen, umso besser lässt sich 
das eigene Lebensende würdevoll, individuell und selbst-
bestimmt gestalten. Dies wird durch unsere tägliche Bera-
tungsarbeit immer wieder bestätigt.  
 
Es ist unser Ziel, das Hospiz- und Palliativkonzept in viele 
Lebensbereiche zu tragen. Seit 1998 haben sich die haupt- 
und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in über 8500 Einzel-
fall- und Institutionenberatungen, bei über 250 Seminaren 
und vielfältigen Aktivitäten der Öffentlichkeits- und Netz-
werkarbeit für dieses Anliegen engagiert.  
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Wir danken der Berliner Politik, der Senatsverwaltung, zahl-
reichen Personen und Institutionen, dem 
UNIONHILFSWERK und dem Bezirksamt Reinickendorf für 
die engagierte Unterstützung unserer Arbeit. 
 
Im Namen des gesamten Teams, 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bettina Wistuba 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  Dirk Müller  
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Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vor-
sorgevollmacht 
 
Es besteht die Möglichkeit, dass wir in Folge einer fortge-
schrittenen Erkrankung oder nach einer schweren Unfall-
verletzung in eine Situation kommen, in der wir unsere 
Wünsche nicht mehr deutlich ausdrücken können. Viele 
Menschen haben Angst davor, dann in Abhängigkeit  
fremder Entscheidungen zu geraten. 
 
Um für solche Situationen vorzusorgen und persönliche 
Überzeugungen festzuhalten, gibt es die Patienten-
verfügung. Weitere Möglichkeiten sind die Vorsorgevoll-
macht und die Betreuungsverfügung. Diese Dokumente er-
möglichen, dass Ärzte oder Richter den individuellen Willen 
erkennen und danach handeln können.  
 
 
Selbstbestimmung am Lebensende 
 
Die menschliche Würde und das Recht auf Selbstbestim-
mung hören bei der ärztlichen Behandlung eines Sterben-
den nicht auf zu existieren. Vor allem eine schmerz-
lindernde Behandlung und eine adäquate Betreuung sind 
grundlegende Rechte - auch von sterbenden Patienten. 
 
Jeder Patient kann über Art und Umfang ärztlicher Behand-
lungsmaßnahmen entscheiden. Voraussetzung ist die per-
sönliche Einwilligungsfähigkeit sowie eine genaue Aufklä-
rung über Symptome und den zu erwartenden Krankheits-
verlauf. So ist die Entscheidung eines Patienten, die Be-
handlung abzubrechen oder die Durchführung lebensver-
längernder Maßnahmen abzulehnen, bindend. 
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Bei nichteinwilligungsfähigen Patienten ist der mutmaßliche 
Wille ausschlaggebend. Frühere Äußerungen (schriftlicher 
oder mündlicher Art), die persönliche Wertvorstellungen 
oder Anschauungen deutlich machen, werden zur Ermitt-
lung des mutmaßlichen Willens herangezogen. Ehepartner, 
Lebensgefährten, Angehörige und Freunde übernehmen 
bei dieser Ermittlung des mutmaßlichen Behandlungs-
willens eine wichtige Rolle. 
 
 

 
 
Was ist eine Patientenverfügung? 
 
Für den Fall einer Einwilligungsunfähigkeit ist es im Rah-
men einer Patientenverfügung möglich festzuschreiben, ob 
und wie eine Behandlung in einer bestimmten Situation 
durchgeführt werden soll. Eine Patientenverfügung sichert 
also den Einfluss auf die ärztliche Behandlung trotz einer 
aktuellen Unfähigkeit, selbst einer Behandlung zuzustim-
men oder sie abzulehnen. Sie wahrt das Selbstbestim-
mungsrecht. 
 
 

 

Finde deinen ganz persönlichen Weg. 
Nur dein ganz persönlicher Weg 

wird dich zum wahren Leben führen. 
 

Anselm Grün 
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Werte und Wertvorstellungen 
 
Am Beginn der Beschäftigung mit dem Verfassen einer Pa-
tientenverfügung und dem Formulieren von Wünschen in 
Bezug auf pflegerische und medizinische Maßnahmen soll-
te die Auseinandersetzung mit den persönlichen Wertvor-
stellungen stehen. Dieses Nachdenken über eigene Le-
benseinstellungen und Anschauungen kann helfen, sich 
darüber klar zu werden, wie die ärztliche und pflegerische 
Versorgung in bestimmten Situationen aussehen könnte.  
 
Eine schriftliche Fixierung der eigenen Wertvorstellungen 
unterstreicht die Ernsthaftigkeit einer Patientenverfügung. 
Als Ergänzung zu einer Patientenverfügung können Ein-
stellungen zum eigenen Leben und Sterben zudem als Aus-
legungshilfe dienen. Ärzte und bevollmächtigte Personen 
können den festgelegten Willen besser interpretieren und 
nachvollziehen. Insbesondere in einer konkreten Situation, 
die nicht genau derjenigen entspricht, die in der Patienten-
verfügung beschrieben ist, können beigefügte Gedanken zu 
Werten und Anschauungen hilfreich sein und die Entschei-
dung erleichtern.  
 
 
Das Abfassen einer Patientenverfügung 
 
Wie bereits erwähnt, empfiehlt es sich, vor dem Abfassen 
einer Patientenverfügung etwas Zeit zu investieren: Zeit, 
zur Beschäftigung mit dem eigenen Umgang mit dem  
Leben, mit dem Sterben und mit dem Tod - Zeit, sich mit 
sich selbst zu befassen.  
Diese Überlegungen sind wichtig, um Klarheit über die 
möglichen Konsequenzen der eigenen Entscheidung zu 
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Folgende beispielhafte Fragen können zum Nachden-
ken über eigene Lebenseinstellungen anregen: 
 
- das bisherige Leben 

Wie sehe ich mein bisheriges Leben? Würde ich es heute anders 
führen? Welche schweren/guten Momente gab es? 

- das zukünftige Leben  
Was ist mir für die Zukunft wichtig? Welche Wünsche sollen noch 
erfüllt werden? Wovor habe ich Angst im Hinblick auf mein Ster-
ben? 

- eigene leidvolle Erfahrungen 
Wie bin ich mit einer schweren Krankheit oder einem Schicksals-
schlag fertig geworden? Was hat mir in schweren Zeiten gehol-
fen? 

- die Beziehungen zu anderen Menschen 
Welche Rolle spielen Familie oder Freunde für mich? Wie empfin-
de ich es, abhängig und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein? 

- das Erleben von Leid, Behinderung und Sterben anderer 
Welche Erfahrungen habe ich damit? Was löst das bei mir aus? 
Was wäre für mich die schlimmste, was die schönste Vorstel-
lung? 

- die Rolle der Religion in meinem Leben 
Welche Rolle spielen Glaube und Religion angesichts von Leid 
und Sterben? Was kommt nach dem Tod? 

 
vgl. Broschüre „Patientenverfügung - Leiden, Krankheit, Sterben“ 
des Bundesministeriums der Justiz, 2. Auflage, März 2005 

erlangen. Auch Klarheit darüber, dass die Festlegung in 
einer Patientenverfügung bedeutet, dass die Verantwortung 
für die Folgen bei einem selbst liegt. 

 
Eine Patientenverfügung sollte immer in schriftlicher Form 
niedergelegt werden. Dabei gibt es keine Formvorschriften.  
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Vordrucke zum Ankreuzen sind eine scheinbar einfache 
Lösung. Sie erfassen aber nicht die Spannbreite persönli-
cher Anliegen, Wünsche und medizinisch / pflegerischer 
Möglichkeiten. Sie geben daher nur begrenzt Auskunft über 
die Haltung und den Willen des Betroffenen. Um die Ernst-
haftigkeit, mit der die Patientenverfügung abgefasst wurde, 
zu unterstreichen und den individuellen Willen kenntlich zu 
machen, ist es ratsam, die Patientenverfügung in einem 
eigens formulierten Text zu verfassen. 
 

 
Das Bundesministerium der Justiz hat dafür Formulie-
rungshilfen als Textbausteine veröffentlicht, die beim Ab-

 

Eine Patientenverfügung kann inhaltlich wie folgt aufge-
baut sein: 
 
- Eingangsformel 
- Situationen, für die die Patientenverfügung gelten soll 
- Festlegungen zu ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen 
- Wünsche zu Ort und Begleitung 
- Aussagen zur Verbindlichkeit 
- Hinweis auf weitere Vorsorgeverfügungen 
- Hinweis auf beigefügte Erläuterungen zur Patientenverfügung 
- Organspende 
- Schlussformel, Schlussbemerkungen 
- Datum, Unterschrift 
- Unterschrift eines Zeugen 
- Aktualisierungen, Datum, Unterschrift 
- Anhang: Wertvorstellungen 
 
Entnommen der Broschüre „Patientenverfügung Leiden, Krankheit, 
Sterben“ des Bundesministeriums der Justiz, 2. Auflage, März 2005 
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fassen einer Patientenverfügung in Textform Anregungen 
geben können und als Orientierung dienen sollen. 
Internetseite: www.bmj.bund.de/ratgeber 
 
Die Abfassung der Verfügung sollte stets im Rahmen einer 
umfassenden Beratung oder Begleitung durch geeignete 
Ärzte, Notare und soziale Organisationen, die mit diesem 
Themenbereich vertraut sind, vorgenommen werden, um 
eventuelle Widersprüche zwischen einzelnen Festlegungen 
zu vermeiden.  
 
Beratung zum Verfassen einer Patientenverfügung bietet 
auch die ZAH. 
 
Empfehlenswert ist es außerdem, die Verfügung in regel-
mäßigen Abständen zu überarbeiten oder zu bestätigen. So 
ist sichergestellt, dass der abgefasste Wille stets der aktuel-
le ist.  
Der behandelnde Arzt als auch der Bevollmächtigte sollten 
über die Existenz und den Inhalt der Patientenverfügung 
informiert sein. Die Patientenverfügung sollte so hinterlegt 
sein, dass Ärzte, gesetzliche Betreuer oder Bevollmächtigte 
im Bedarfsfall schnell und unkompliziert Zugang erlangen 
können. Es empfiehlt sich, einen Hinweis bei sich zu tra-
gen, wo die Verfügung aufbewahrt wird. 
 
Es ist immer ratsam, zusätzlich zur Patientenverfügung ei-
ne Vorsorgevollmacht zu verfassen. Damit wird die Durch-
setzung des verfügten Willens mit Hilfe der bevollmächtig-
ten Vertrauensperson abgesichert. Die Verbindung Patien-
tenverfügung - Betreuungsverfügung hat aus dem gleichen 
Grunde Sinn. 
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Hilfe bieten folgende Einrichtungen: 
 
- Ricam-Hospiz gGmbH 
  Delbrückstraße 22, 
  12051 Berlin-Neukölln 
  Tel: (030) 62 88 80 0 
 
- Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH 
  Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
  Kopenhagener Straße 29,  
  13407 Berlin-Reinickendorf 
  Tel: (030) 40 71 11 13 
 
- Humanistischer Verband Deutschlands 
  Regionalverband Deutschland e. V. 
  Wallstraße 61-65, 10179 Berlin-Mitte 
  Tel: (030) 61 39 04 11 (gebührenpflichtig) 
 
- Verbraucherzentrale Berlin e. V. 
  Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin-Charlottenburg 
  Tel: 0900-1-8877-104 (gebührenpflichtig) 
 
- Betreuungsvereine der Berliner Bezirke 
  (in der Regel nicht zu Patientenverfügungen) 
 
Informationen und Beratung zur Patientenverfügung sowie 
Vorsorgevollmacht erhalten Sie auch in einigen Hospizeinrich-
tungen. Sie finden diese in dieser Broschüre auf den Seiten 
40 - 44 und 47 - 48. 

Die juristische Bedeutung der Patientenverfügung 
 
Bei Einhaltung gewisser Formalitäten muss die Patienten-
verfügung von den behandelnden Ärzten beachtet werden; 
eine eindeutige rechtliche Bindung ist jedoch nicht gege-
ben. Die Rechtsverbindlichkeit ist aber umso größer, je 



 17 

 

Viele möchten leben, 
ohne zu altern, 

und sie altern in Wirklichkeit, 
ohne zu leben. 

 

Alexander Mitscherlich 

deutlicher aus der Patientenverfügung hervorgeht, dass ihr 
eine individuelle, intensive und ernstzunehmende Ausei-
nandersetzung der betroffenen Person mit der eigenen 
Krankheit, dem eigenen Sterben und Tod zugrunde liegt. 
Grundsatz: Eine Patientenverfügung soll individuell und auf 
den Einzelfall bezogen abgefasst sein! 
Ärzte sind angehalten, diesen individuellen und auf den 
Einzelfall bezogenen Patientenwillen umzusetzen1.  
 
 
 

Die Betreuungsverfügung 
 
Eine weitere Art der Vorsorge ist die Betreuungsverfügung. 
In ihr wird festgelegt, wer im Fall einer Einwilligungsun-
fähigkeit als Betreuer eingesetzt werden soll. Es lässt sich 
auch bestimmen, wer es auf keinen Fall werden soll. 
 
Dem Wunsch, der in der Betreuungsverfügung niedergelegt 
wurde, wird i.d.R. vom Amtsgericht entsprochen, wenn 
nichts gegen diesen Wunsch spricht (vgl. BGB § 1897).  
Erst wenn das Gericht durch Beschluss eine Person zum 
Betreuer oder zur Betreuerin bestellt hat, ist diese zu 
                                            
1 „Empfehlungen der Bundesärztekammer und Zentralen Ethikkommis-
sion der Bundesärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis“. 
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rechtsgültigem Handeln berechtigt. Betreuer sind gegen-
über dem Amtsgericht rechenschaftspflichtig. Bei schwer-
wiegenden Maßnahmen, z.B. bei Abbruch medizinischer 
Behandlung oder Kündigung der Wohnung, ist zudem eine 
vormundschaftliche Genehmigung für den Betreuer oder 
die Betreuerin notwendig. 
 
 
Die Vorsorgevollmacht 
 
In der Vorsorgevollmacht kann eine Person des Vertrauens 
benannt werden, die im Falle der eigenen Handlungsun-
fähigkeit rechtswirksam für den Betroffenen handeln kann, 
ohne vom Gericht zum Betreuer bestellt zu werden. 
Die Vorsorgevollmacht ist juristisch anerkannt. Die gesetzli-
che Grundlage ist das BGB § 1896 II 2 und § 1901. Liegt 
eine Vorsorgevollmacht vor, entfällt die Bestellung durch 
das Amtsgericht. Schwerwiegende Entscheidungen, wie 
z.B. medizinische Maßnahmen, die ein hohes Risiko für das 
Leben des Vollmachtgebers bedeuten, müssen aber auch 
gerichtlich genehmigt werden. 
Vordrucke veröffentlicht bspw. das Bayrische Staatsminis-
terium für Justiz auf der Internetseite: www.justiz.bayern.de.  
 
In Bezug auf vermögensrechtliche Angelegenheiten, reicht 
diese Vorsorgevollmacht nicht aus. Es empfiehlt sich zu-
sätzlich eine Bank- und Depotvollmacht auszufüllen. Vor-
drucke hierzu sind bei der Hausbank erhältlich. Für notariell 
beglaubigte Angelegenheiten (z.B. Grundstückskauf) ist 
ebenfalls eine notariell beglaubigte Vollmacht nötig. Lassen 
Sie sich zu Rechtsfragen juristisch beraten! 
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Mitten im Leben 
muß Gott erkannt werden, 
in Gesundheit und Kraft 
und nicht erst im Leiden. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflegebedürftigkeit am Lebensende 
 
In der letzten Lebensphase sind Menschen häufig nicht in 
der Lage, ohne Unterstützung in ihrer häuslichen Umge-
bung zu leben.  
 
Eine fortschreitende Krankheit kann einen Menschen un-
vorhergesehen und plötzlich oder sich allmählich entwi-
ckelnd und steigernd in die Lage bringen, gepflegt werden 
zu müssen.  
 
Pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
sind Menschen, die auf Grund einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Erkrankung mindestens sechs Monate lang 
nicht in der Lage sind, die regelmäßig wiederkehrenden 
Tätigkeiten des täglichen Lebens auszuführen.  
 
Hilfen im Bereich der Mobilität, der Ernährung, der Körper-
pflege oder der hauswirtschaftlichen Versorgung werden 
nötig. Bei der Versorgung von pflegebedürftigen Schwer-
kranken und Sterbenden in der Häuslichkeit bietet die Pfle-
geversicherung verschiedene Hilfen an. Voraussetzung ist 
jedoch das Vorliegen einer Pflegestufe. Leistungen können 
formlos bei der jeweiligen Pflegekasse beantragt werden.  
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Die Pflegeversicherung gewährt neben den Pflegesach-
leistungen und dem Pflegegeld folgende Leistungen 
nach SGB XI: 
 
 

- Pflegesachleistung § 36 
- Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen § 37 
- Kombination von Geld- und Sachleistung § 38 
- Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson § 39 
- Pflegehilfsmittel und technische Hilfen § 40 
- Tages- und Nachtpflege § 41 
- Kurzzeitpflege § 42 
- Vollstationäre Pflege § 43 
- Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behin-

derte Menschen § 43 a 
- Leistungen zur Sicherung der Pflegepersonen § 44 
- Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegeper-

sonen § 45 
- Leistungen des persönlichen Budgets nach § 17 des Abs. 2 

bis 4 des neunten Buches 

 
 
Der Umfang der Leistungen richtet sich nach der Schwere 
der Pflegebedürftigkeit und nach der Art der Pflege. 
 
Allgemein bieten Pflegekassen eine umfangreiche Beratung 
an, die Betroffenen oder pflegenden Angehörigen aufzeigt, 
welche Hilfen zur Verfügung stehen.  
 
Darüber hinaus stehen in jedem Bezirk die „Koordinie-
rungsstellen rund ums Alter“ für Beratungen zur Wohn-
raumanpassung, Heimauswahl, ambulanten Pflege und 
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weiteren unterstützenden Maßnahmen zur Verfügung.  
(berlinweite Servicenummer: 0180 59 50059 (14ct./Min.), 
Mo – Fr. 9:00 - 18:00 Uhr; www.hilfelotse-berlin.de, 
www.koordinierungsstellen-rundumsalter.de) 
 
 
Palliative Versorgung 
 
Der Begriff „pallium“ stammt aus dem Lateinischen und 
wurde im Altrömischen für „mantelähnlicher Umhang“  
gebraucht, „palliare“ (spätlateinisch) bedeutet „bedecken“.  
Das „schützende Einhüllen“ könnte eine etymologische  
Erklärung dafür sein, dass in der Medizin dieser Begriff für 
die Schmerz- und Symptombehandlung (Palliativmedizin) 
verwendet wird.  
 
Natürlich ist das Ziel allen medizinischen und pflegerischen 
Handelns zunächst das Kurieren eines Patienten. Aber die-
ser kurative Ansatz ist bei fortgeschrittenen unheilbaren 
Erkrankungen nicht mehr geeignet. Hier kann es, rein kör-
perlich gesehen, nicht mehr um körperliche Heilung gehen, 
eher noch um ein „heil werden“ in spiritueller Hinsicht. 
 
Spätestens wenn eine solche Prognose aus medizinischer 
Sicht gestellt wird, kommt die Palliativmedizin zum Einsatz, 

Leistungen bei häuslicher Pflege 

 
Pflegesachleistungen 

(Pflege durch den 
Pflegedienst) 

Pflegegeld 
(Wenn privat 
gepflegt wird) 

Pflegestufe I 384,- € 205,- € 
Pflegestufe II 921,- € 410,- € 
Pflegestufe III 1.432,- € 665,- € 

Härtefall 1.913,- €  
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Das Ziel, 
das wir in unserem Leben anstreben sollen, 

besteht nicht in einer Leistung, 
sondern in einem Sein, 

in einer Sendung. 
Anselm Grün 

wenn auch einzelne Aspekte schon im Rahmen einer kura-
tiv ausgerichteten Therapie berücksichtigt werde können. 
Im Mittelpunkt steht nicht mehr der kurative, der heilende 
Aspekt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Sicherstellung 
einer möglichst hohen Lebensqualität. Krankheitszeichen 
wie Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen,  
Appetitlosigkeit und vor allem Atemnot können Ängste und 
Depressionen auslösen und somit einer stabilen Lebens-
situation entgegenstehen. Um eine möglichst hohe Lebens-
qualität zu erreichen und zu erhalten, steht im Vordergrund 
der palliativen Versorgung die Linderung von Beschwerden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spezialisierte Pflegedienste 
 
Hierbei handelt es sich um Dienste, die sich auf eine pallia-
tivpflegerische Betreuung spezialisiert haben. In der Pallia-
tivversorgung stellt die Pflege einen wichtigen Pfeiler dar. 
Spezialisierte Pflegekräfte haben häufig den intensiven 
Kontakt zum Patienten und seinem Umfeld. Auf Grund von 
Beobachtung und Erfahrung sind die Pflegenden oft besser 
informiert als andere Berufsgruppen. Die Mitarbeiter dieser 
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Dienste können beratend oder direkt in der Versorgung  
tätig sein. 
Mit geeigneten pflegerischen Maßnahmen hat die Palliativ-
pflege eigene Möglichkeiten, die palliative Therapie der Ärz-
te zu unterstützen. Solche Pflegeinterventionen können 
zum Beispiel entlastende Lagerungen sein, die bei Atemnot 
für Linderung und Entspannung sorgen und damit die Mobi-
lität, die Kommunikationsfähigkeit (Teilnahme am sozialen 
Leben) und insgesamt das Wohlbefinden verbessern. Die 
Pflege innerhalb der Palliativversorgung stellt immer den 
Patienten und seine Bedürfnisse auf allen Ebenen in den 
Vordergrund. Sie muss deshalb eine ideenreiche Pflege 
sein.  
 
Betreut werden Palliativpatienten, bei denen eine stationäre 
Behandlung (im Krankenhaus oder in einem Hospiz) nicht 
erforderlich, eine Versorgung durch nicht spezialisierte 
Pflegedienste aber nicht ausreichend ist.  
Das Ziel ist eine Betreuung, die das Sterben im gewohnten 
Umfeld ermöglicht.  
 
Information und Beratung zu spezialisierten Pflegediensten 
in Berlin erhalten Sie unter den Rufnummern  
 
(030) 40 71 11 13 - Mo, Di, Fr von 9:00 bis 13:00 Uhr und 
Di von 16:00 bis 18:00 Uhr (ZAH) oder 
 
(030) 89 72 89 76 - ab Juli 2008 werktags von 9:00 bis 
15:00 Uhr (Gemeinsames Projekt des Home Care Berlin 
e.V. und des Palliativzentrum Berlin-Brandenburg e.V., ge-
fördert von der Deutschen Krebshilfe). 
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Home Care Berlin e. V. 
Brabanter Str. 21, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
Tel.: (030) 453 43 48 
Ansprechpartnerin: Dipl.-Med. Susanne Woskanjan 
Internetseite: www.homecareberlin.de 
 

Spezialisierter ärztlicher Dienst (Home Care Berlin  e. V.) 
 
Zur häuslichen Versorgung schwerstkranker Krebspatien-
ten kann in Berlin der palliativmedizinische Dienst Home 
Care Berlin e. V. in Anspruch genommen werden. Seine 
Hauptaufgabe besteht darin, durch eine intensive ärztliche 
Versorgung für krebskranke Menschen die Möglichkeit zu 
schaffen, auch ihre letzte Lebenszeit in ihrem privaten 
Wohnumfeld zu verbringen. Bei den Mitarbeitern handelt es 
sich um erfahrene Ärzte, die sich auf dem Gebiet der Pallia-
tivmedizin insbesondere der Schmerztherapie und Sym-
tomkontrolle, spezialisiert haben. Home Care-Ärzte sind 
zumeist an einer Fachpraxis für Krebsmedizin (Onkologi-
sche Schwerpunktpraxis) angestellt und haben keine eige-
ne Sprechstundentätigkeit. In enger Zusammenarbeit mit 
Hausärzten, Pflege- und Hospizdiensten führen sie regel-
mäßig Hausbesuche durch, deren Zahl und Dauer auf die 
Bedürfnisse der Kranken abgestimmt sind. Grundsätzlich 
sind alle Home Care-Ärzte jeder Zeit, also auch nachts und 
an den Wochenenden, für ihre Patienten erreichbar. 
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Palliativstationen 
 
Das Leben von Menschen mit schweren oder unheilbaren 
Erkrankungen kann durch belastende Symptome unerträg-
lich werden.  
 
Im ambulanten Bereich gelingt es nicht immer, Patienten 
auf eine optimale Schmerztherapie einzustellen oder 
Schlaflosigkeit, Schluckbeschwerden, Übelkeit, Atemnot 
usw. zu verringern. Hier kann die Palliativstation erfolgrei-
cher sein, da Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zur 
Behandlung hinzugezogen werden können und der Patient 
rund um die Uhr betreut und überwacht wird. 
 
Palliativstationen versuchen eine weitestgehende Linde-
rung quälender Beschwerden zu erreichen. Ziel ist ein mög-
lichst schmerz- und beschwerdefreier Zustand, der es dem 
Patienten gestattet, sich wieder seinem Leben zuzuwen-
den. Im Mittelpunkt stehen die Verbesserung der Lebens-
qualität des Erkrankten und die Wiederherstellung seiner 
physischen und psychischen Stabilität. Die Behandlung der 
zugrunde liegenden Erkrankung ist nicht vorrangig.  
 
Der Patient wird wieder nach Hause entlassen, wenn die 
Begleitsymptome gelindert sind und ein stabiler Zustand 
erreicht ist. Voraussetzung für die Aufnahme auf einer Pal-
liativstation eines Krankenhauses ist die Einweisung durch 
den behandelnden Arzt.  
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Zurzeit gibt es in Berlin vier Palliativstationen, weitere 
sollen folgen. 
 
Palliativstation am Gemeinschaftskrankenhaus Havelh öhe 
Kladower Damm 221, 14089 Berlin-Spandau 
Tel.: (030) 130 13 – 17 72 oder (030) 130 13 - 1722 
 
Palliativstation im Malteser-Krankenhaus 
Pillkaller Allee 1, 14055 Berlin-Charlottenburg 
Tel.: (030) 30 00 14 10 
 
Palliativstation im Vivantes Klinikum Spandau 
Neue Bergstraße 6, 13578 Berlin-Spandau 
Tel.: (030) 13013-1772 oder (030 ) 13013-1722 
 
Palliativstation Charité - Campus Virchow Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin-Wedding 
Tel.: (030) 45 05 31 64 
 

 
Schmerz  
 
In Deutschland leiden ca. 15 Millionen Menschen unter 
chronischen Schmerzen. Bei etwa zwei Millionen Betroffe-
nen geht die Krankheitsgeschichte mit schweren, problema-
tischen Schmerzen einher2. 
 
Genau zu beschreiben, was Schmerz ist, fällt selbst Exper-
ten schwer. Nach einer Definition der Internationalen Ge-
sellschaft zum Studium des Schmerzes aus dem Jahr 1979 
handelt es sich um „ein unangenehmes Sinnes- und Ge-
fühlserlebnis, das mit aktueller oder potentieller Gewebe-

                                            
2 vgl. EMNID 2002; European Pain Survey 2003 
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schädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen 
Schädigung beschrieben wird“. 
 
Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen, die Schmerz als 
einen rein körperlichen Vorgang betrachteten, wird in dieser 
Erklärung zum ersten Mal das persönliche Schmerzempfin-
den einbezogen. Das Schmerzempfinden ist subjektiv. Nur 
die Person, die den Schmerz erlebt, ist in der Lage, das 
Gefühl und die Intensität zu beschreiben. Niemand anderes 
als die Person selbst kann beurteilen, welche Schmerzen 
unerträglich sind und mit welchen Schmerzen sie leben 
kann.  
 
Als Symptome haben Schmerzen eine wichtige Warn- und 
Schutzfunktion. Diese Schutzfunktion zeigt dem Körper an, 
dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Körper reagiert darauf 
und versucht, durch Gegenmaßnahmen Schaden abzu-
wenden.  
Auslöser für Schmerzen sind äußere Faktoren wie Kälte, 
Hitze oder Verletzungen und entzündliche Vorgänge. Nicht 
nur zur Verbesserung des momentanen Befindens, sondern 
auch vorbeugend gegen dauernde Schmerzempfindungen 
ist eine frühzeitige und ausreichende Schmerzbekämpfung 
mit Medikamenten und anderen geeigneten Maßnahmen 
wichtig3. 

                                            
3  vgl. „Starke Schmerzen bewältigen“, Hrsg. Deutsches Grünes Kreuz  
   e. V., Verlag im Kilian, Marburg 2004 
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Wir müssen lernen, 
die Menschen weniger auf das, 
was sie tun und unterlassen, 
als auf das, was sie erleiden, 

anzusehen. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmerztherapeutische Angebote 
 
Ständige Schmerzen machen das Leben unerträglich! Eine 
wirksame Schmerztherapie ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für eine menschliche Kranken- und Sterbebe-
gleitung. Zur Behandlung akuter Schmerzen werden vor 
allem schnell wirkende Mittel eingesetzt, die dann allerdings 
nur eine kurze Wirkungsdauer besitzen. 
 
Bei der Therapie von chronischen starken Schmerzen 
kommt es darauf an, dass die Wirkung der Medikamente 
möglichst lange anhält und dass Medikamente regelmäßig 
nach einem festen Zeitplan eingenommen werden. Durch 
nebenwirkungsarme Medikamente und nichtmedikamentö-
se Begleitbehandlungen kann eine Schmerzfreiheit, zumin-
dest eine Schmerzlinderung erreicht werden.  
 
 
Anspruch auf Schmerzlinderung 
 
Patienten haben Anspruch weitgehend schmerzfrei sein zu 
können. Sie sind dann entspannter und haben weniger 
Ängste oder Depressionen. Durch eine gute Schmerzthera-
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pie haben die Patienten die Möglichkeit eines würdevollen 
und selbstbestimmten Lebens bis zuletzt. 
 
Mit fortschreitender Etablierung der Schmerztherapie geht 
der Anspruch des Patienten auf eine adäquate Schmerzbe-
handlung einher. Die rechtliche Verpflichtung des medizini-
schen Personals zur Erbringung von schmerz-
therapeutischen Leistungen basiert auf dem Grundgesetz: 
Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz garantiert den Be-
troffenen das Recht auf Schmerzfreiheit. Ausprägung  
erfährt diese verfassungsrechtliche Wertung durch das  
Zivil-, Straf- und Sozialrecht sowie das ärztliche Standes-
recht4. 
Aufgabe des Arztes ist es, „unter Beachtung des Selbstbe-
stimmungsrechtes des Patienten, Leben zu erhalten,  
Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie  
Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizuste-
hen“5  
 
 
Schmerztherapeutische Beratung und Behandlung 
 
In Berlin gibt es Ärzte verschiedener Fachdisziplinen, die 
zusätzliche schmerztherapeutische Qualifikationen erwor-
ben haben. Diese Spezialisten kann man auch direkt auf-
suchen, wenn die bisherige Behandlung nicht den ge-
wünschten Erfolg zeigt. Günstiger ist jedoch eine Überwei-
sung durch den behandelnden Arzt. 

                                            
4 Quelle: Schmertherapie Herausforderung für die Praxis, Prof. Dr.   
   Großkopf und Michael Schanz, RDG 06/2005 
 
5 „Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“ 
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Folgende Stellen vermitteln Adressen von Ärzten mit 
schmerztherapeutischer Zusatzqualifikation in Wohnort-
nähe: 
 
Deutsche Schmerzhilfe, Landesverband Berlin e. V. 
Tulpenstr. 5, 12203 Berlin-Zehlendorf 
Tel. / Fax: (030) 7 92 46 49 
Homepage: www.schmerzhilfe-berlin.de 
 
Gesundheitslotsendienst der Kassenärztlichen 
Vereinigung Berlin 
Masurenallee 6A, 14057 Berlin-Charlottenburg 
Tel: (030) 31 00 32 22 
Homepage: www.kvberlin.de/60arztsuche/index.html 
 

 

 
Schmerzambulanzen an Krankenhäusern und  
ambulante Schmerzzentren 
 
Patienten mit therapieresistenten oder akuten Schmerzen, 
die zu chronischen Schmerzen zu werden drohen, können 
sich an eine Schmerzambulanz im Krankenhaus wenden. 
Sonstige akute Schmerzzustände werden in Schmerzam-
bulanzen nicht behandelt. Eine Überweisung durch den 
behandelnden Arzt sowie eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung sind erforderlich. Die Wartezeiten können 
recht lang sein, allerdings bekommen Patienten mit be-
stimmten Diagnosen, zum Beispiel mit Tumorerkrankungen, 
so schnell wie möglich einen Termin.  
Darüber hinaus gibt es ambulante Schmerzzentren. In die-
sen Zentren sind Ärzte verschiedener Fachdisziplinen tätig, 
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Auswahl Berliner Schmerzambulanzen 
 
Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivme dizin 
Universitätsklinikum Charité der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Campus Virchow-Klinikum 
Schmerzambulanz 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin-Wedding 
Tel.: (030) 450 551 001 
 
Universitätsklinikum Charité der Humboldt-Universit ät 
Campus Mitte, Zentrale Poliklinik, Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin - Schmerzambulanz 
Luisenstraße 11-13, 10117 Berlin-Mitte 
Tel.: (030) 450 531 012 
 
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzber ge 
gGmbH 
Schmerzambulanz 
Herzbergstr. 79 (Haus 1), 10365 Berlin-Lichtenberg 
Tel.: (030) 5472-3020 

die über eine schmerztherapeutische Zusatzqualifikation 
verfügen. 
 
Informationen zu einer Schmerzambulanz oder einem 
Schmerzzentrum erhalten Sie in der ZAH. 
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Oft stellt nicht 
das Sterben 

unseren Mut auf 
die Probe, 

sondern das Leben. 
 

Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ein Leben zu Ende geht 
 
Es ist verständlich, dass die bange Frage, wann eigentlich 
das Sterben beginnt, von Patienten und Angehörigen 
manchmal bis zur buchstäblich letzten Lebensminute ver-
drängt wird. 
 
Alle in der Betreuung von Schwerstkranken erfahrenen 
Menschen sind sich heute darüber einig, dass Patienten ein 
angemessenes Maß an Wissen über ihren Zustand benöti-
gen. Sie müssen nicht unbedingt die ganze Wahrheit ken-
nen, ihnen sollte aber auf jeden Fall ehrlich Antwort gege-
ben werden, soweit sie danach fragen. 
 
Zwar braucht der Mensch Hoffnung solange er lebt, 
manchmal kann sich jedoch die Hoffnung auf Lebensver-
längerung wandeln in die Hoffnung auf ein gutes Lebens-
ende und ein Sterben in Würde und Selbstbestimmung. 
Darauf sind allerdings nur sehr wenige Menschen und ihre 
Angehörigen vorbereitet.  
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Wir sterben nicht nur am Tod. 
Wir sterben nicht nur einen Tod. 

Wir sterben nicht nur am Ende des Lebens. 
Mitten im Leben sterben wir.  

Mitten im Tod fängt das Leben erst an. 
 

Petrus Ceelen 

Starke Schwankungen zwischen Angst und Hoffnung, zwi-
schen „So-nicht-mehr-weiter-können“ und „Doch-am-
Leben-hängen“ sind der Normalfall. Oft fällt es schwer, den 
Übergang von schwerer Krankheit zum Sterben zu bestim-
men. Dies ist nicht nur ein medizinischer, sondern auch ein 
sozialer und psychologischer Vorgang. Aus medizinischer 
Sicht ist ein Sterbender ein Mensch, dessen Erkrankung 
unheilbar geworden ist und dessen Tod (z. B. durch Versa-
gen der Herz- oder Nierenfunktion) unmittelbar absehbar 
ist. 
 
Viele Menschen glauben einen unheilbar Schwerstkranken 
oder sogar einen Sterbenden durch „Schauspielen“ scho-
nen zu müssen. Der Patient spürt dies und glaubt seine 
Gedanken und Sorgen nicht mitteilen zu dürfen, da auch er 
andere nicht belasten will. Wird dem Betroffenen jedoch mit 
Offenheit begegnet, wird er sich eher anvertrauen und alle 
werden sich in der Situation entlastet fühlen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spätestens dann, wenn ein Leben zu Ende geht, ist es Zeit, 
sich Gedanken zu machen, wie die letzte Lebensphase 
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gestaltet werden soll. Vielleicht gibt es noch letzte Wünsche 
zu erfüllen oder Angelegenheiten, die darauf warten, abge-
schlossen zu werden. Vielleicht stellt sich auch die Frage 
„Wie und wo will ich sterben?“ und „Wer wird mir beiste-
hen?“ oder „Wie will ich bestattet werden?“. Es kann aber 
auch sein, dass man alle Gedanken an den Tod von sich 
weg schiebt, weil man Angst vor Schmerzen und dem Ster-
ben hat. 
 
Seit mehreren Jahren 
entwickelt sich in unserer 
Gesellschaft zunehmend ein 
Gespür für die besondere 
Situation schwerstkranker, 
sterbender Menschen und 
ihrer Nahestehenden, doch 
bedarf es noch vieler 
Veränderungen bis überall offen über den Tod gesprochen 
werden kann, bis niemand mehr allein sterben muss und 
bis jeder menschenwürdig und selbstbestimmt sterben darf. 
Aber schon heute kann man Begleiter durch die Zeit des 
Sterbens oder der Trauer finden, die mit Erfahrung und Ein-
fühlungsvermögen Beistand leisten, wenn Trauer oder 
Angst zu groß, Gefühle zu verwirrend oder Einsamkeit und 
Schmerz zu belastend sind.  
 
 
Hospizbewegung: Fürsorge in der letzten Lebensphase  
 
Hospize hießen im Mittelalter die Herbergen, die von  
Klöstern unterhalten wurden, um wandernden Pilgern und 
anderen Bedürftigen ein vorübergehendes Zuhause, eine 
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Zuflucht und eine gesicherte Unterkunft bei Erschöpfung 
und Krankheit zu bieten. 
Diese Bezeichnung wurde wieder aufgegriffen, um zu ver-
deutlichen, dass müde Wanderer am Ende ihres Lebens-
weges in Frieden leben und umsorgt werden sollen. Die 
Hospizbewegung setzt sich dafür ein, dass das Sterben 
zum Leben gehört und deshalb die Bedürfnisse und das 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen auch in dieser  
Lebensphase Aufmerksamkeit und Fürsorge erhalten  
sollen. So versteht sich die Hospizbewegung als notwendi-
ge Ergänzung zur häufig technisch orientierten Medizin der 
Lebensverlängerung.  
Sie weicht dem Wissen um die Endlichkeit des Lebens 
nicht aus, und gerade deshalb will sie die Qualität des  
Lebens vor dem Tod verbessern bzw. aufrechterhalten. Die 
lebensbejahende Grundidee schließt aktive Sterbehilfe aus.  
 
Hospizarbeit bedeutet palliative Pflege und Betreuung, also 
die Behandlung aller körperlichen Beschwerden, insbeson-
dere die Schmerzkontrolle, lindernde Pflege, umfassende 
Unterstützung im Umgang mit den vielfältigen Belastungen 
am Lebensende und mitmenschliche Begleitung. Hospizar-
beit bedeutet ferner, dass Pflegende und Ärzte rund um die 
Uhr erreichbar sind, dass bei Bedarf jederzeit ein Mit-
mensch Zeit für den Sterbenden hat. Hospizarbeit bedeutet 
aber auch Begleitung der dem Patienten Nahestehenden in 
ihrem Abschiednehmen und in ihrer Trauer.  
 
Die Hospizbewegung arbeitet außerdem dafür, die Themen 
Sterben, Tod und Trauer wieder in das gesellschaftliche 
Leben zu integrieren, die Ausgrenzung Sterbender und 
Trauernder aufzulösen und auch diese Bereiche des 
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Die Zeit ist hin: du löst dich unbewusst 
und leise mehr und mehr von meiner Brust; 
ich such dich mit sanftem Druck zu fassen, 

doch fühl ich wohl, ich muss dich gehen lassen. 
 

Theodor Storm 

menschlichen Lebens in Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit 
anzunehmen. 
 

 
Zu Hause Abschied nehmen 
 
Viele schwerkranke Menschen wünschen sich, den letzten 
Lebensabschnitt nicht in einem Krankenhaus oder einer 
Pflegeeinrichtung verbringen zu müssen, sondern in ihrer 
gewohnten Umgebung. 
Eltern möchten ihr Kind nach Hause holen, der Freund, die 
Freundin oder die Tochter, den Vater, wenn sie nicht mehr 
hoffen können, dass er/sie am Leben bleiben wird.  
 
Einem Angehörigen, Freund oder Partner das Sterben zu 
Hause zu ermöglichen heißt, sich im Vorfeld bewusst zu 
machen, was dies für alle Beteiligten bedeutet: eine voll-
ständige Veränderung des Alltags, belastende und auch 
schöne Erfahrungen und die konkrete Auseinandersetzung 
mit Abschied und der Endlichkeit des eigenen Lebens. 
 
Der Wunsch, in vertrauter Umgebung zu sterben, lässt sich 
in vielen Fällen mit einiger Vorbereitung ermöglichen. Aber 
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Je nach Situation sollten bestimmte Vorbereitungen  
getroffen werden: 
 
- Bei einem Krankenhausaufenthalt: 

Kontakt zum Krankenhausarzt aufnehmen, um die anstehende 
Entlassung zu besprechen. 

 
- Wenn die Krankenhausentlassung ansteht: 

Kontakt zum Krankenhaus-Sozialdienst oder zur Patientenüberlei-
tung aufnehmen. Diese beraten Sie über alle Fragen der Siche-
rung der häuslichen Situation. Darüber hinaus können sie bereits 
den Kontakt zu einem Pflegedienst vermitteln. 

 
- Wenn die Pflege zu Hause ansteht: 

Einen geeigneten Pflegedienst suchen, der die erforderliche  
Unterstützung bei der Pflege des Sterbenden leisten kann. 

 
- Zur ärztlichen Versorgung zu Hause 

Kontakt zum Hausarzt herstellen oder zu einem geeigneten Arzt 
(Krankenkasse, Branchenbuch; gezielte Frage nach palliativer 
Versorgung oder nach einem Home Care Arzt bei Krebserkran-
kung). 

 
Der Arzt muss zu regelmäßigen Hausbesuchen bereit sein und 
akzeptieren, dass der Patient keine Therapie der Krankheit mehr 
wünscht, sondern ausschließlich Maßnahmen, die seine Be-
schwerden lindern. Wichtig ist, dass der Arzt die erforderliche 
Schmerztherapie kennt und adäquat durchführt. 

nicht immer lassen sich für das Sterben zu Hause günstige 
Bedingungen schaffen.  
 
Haben sich der sterbende Mensch, seine Angehörigen oder 
Nahestehenden für eine Pflege daheim entschieden, sollten 
sie überlegen, welche unterstützenden Hilfen benötigt wer-
den und wo diese zu bekommen sind.  
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Unterstützungsmöglichkeiten zu kennen und zu nutzen, 
trägt mit dazu bei, dass der Sterbende sein Leben würde-
voll und gut umsorgt zu Hause beenden kann.  
 
Damit der Sterbende sich zu Hause fühlen kann, braucht er 
kein steriles Krankenzimmer, sondern einen wohnlichen 
Raum. Deshalb ist zu überlegen, in welchem Zimmer der 
Sterbende gut leben kann. 
 
Der Raum sollte so eingerichtet werden, dass alles, was 
dem Sterbenden wichtig ist, zum Beispiel das Telefon, Bü-
cher oder Blumen, gut erreichbar ist. Zur guten Ausstattung 
gehören im Regelfall ein geeignetes Bett (evtl. ein geliehe-
nes Krankenbett), an das man von allen Seiten bei der 
Pflege herantreten kann und ein Beistelltisch zum Unter-
bringen aller notwendigen Gegenstände. 
 
Um die Pflege des Sterbenden zu Hause durchführen zu 
können, sind verschiedene Pflegehilfsmittel notwendig und 
hilfreich, z.B. ein Pflegebett. Die Kosten dafür können z.T. 
von der Pflegekasse übernommen werden (vgl. Seite 17ff).  
 
Wenn Fragen zur Pflege auftauchen, beraten zum Beispiel 
ambulante Pflegedienste, Beratungsstellen für pflegende 
Angehörige, Krankenkassen oder die ZAH. 
 
 
Umgang mit dem sozialen Umfeld 
 
Entscheiden sich Angehörige oder Nahestehende, einen 
Sterbenden nach Hause zu holen, machen sie manchmal 
die schmerzliche Erfahrung, dass sich Freunde, Bekannte, 
Nachbarn und Familienmitglieder zurückziehen. Die Nahe-
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Informationen für Angehörige bietet zum Beispiel das 
 
Berliner Service- und InformationsZentrum für Angeh örigen-
arbeit (BeSIZ) 
Eisenhammerweg 12, 13507 Berlin-Reinickendorf 
Tel.: (030) 437 44 271 
Fax: (030) 437 44 273 
Email: info@besiz.de 
Internetseite: www.besiz.de 

stehenden können sich dann nach kurzer Zeit in einer Isola-
tion befinden, obgleich sie gerade jetzt die Hilfe und Unter-
stützung ihrer Mitmenschen besonders nötig hätten. Diese 
Handlungsweise zeigt, dass unsere Gesellschaft im Um-
gang mit Sterben unsicher ist.  
 

 
Die Sprach- und Hilflosigkeit der Umwelt zu durchbrechen 
gelingt noch am ehesten den Betroffenen selbst. So schwer 
es auch sein mag: In der Regel müssen die Nahestehen-
den von sich aus den ersten Schritt auf die anderen Men-
schen zu gehen. Gelingt dies, wird meistens die Erfahrung 
gemacht, dass Mitmenschen zu Hilfe und Unterstützung 
bereit sind. 
 
Bitten Sie also ganz gezielt um Unterstützung! Zum Beispiel 
könnte während eines Einkaufs jemand beim Kranken blei-
ben oder jemand erledigt Ihre Einkäufe. 
 
Auf die funktionierende Nachbarschaftshilfe ist in der Ano-
nymität unserer Stadt allerdings nicht unbedingt Verlass; 
auch Verwandte leben oft zu weit entfernt, um helfen zu 
können. Das bedeutet nicht, dass Sie in der Betreuung ei-
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Manche Menschen wissen nicht, 
wie viel ärmer wir ohne sie wären. 
Manche Menschen wissen nicht, 

dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. 

 

Lena Lieblich 

nes sterbenskranken Menschen über die Grenzen Ihrer 
Belastbarkeit gehen müssen. Wenden Sie sich an einen 
ambulanten Hospizdienst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begleitung durch ambulante ehrenamtliche Hospiz-
dienste 
 
In Berlin gibt es ein vergleichsweise dichtes Netz von am-
bulanten Hospizdiensten. Sie verstehen sich als Ergänzung 
des betreuenden Arztes, Pflegedienstes oder sonstiger in 
die Versorgung des Sterbenden einbezogenen Dienste. 
 
Hospizdienste begleiten unheilbar erkrankte und sterbende 
Menschen sowie deren Angehörige und Nahestehende in 
den letzten Monaten oder Wochen des Lebens und helfen 
darüber hinaus auch nach dem Tod durch die Zeit der 
Trauer.  
Die Hospizdienste tragen dazu bei, dass sterbende Men-
schen und ihre Angehörigen mit ihren Nöten nicht allein 
bleiben müssen. Sie stehen Sterbenden und Nahestehen-
den einfühlsam zur Seite, helfen, die Sprachlosigkeit zu 
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überwinden und das Auf und Ab von Gefühlen auszuhalten 
und zu bewältigen. 
 
Anliegen der Hospizdienste ist es, Sterben und Tod wieder 
in den Alltag zu integrieren und ein menschenwürdiges 
Sterben zu ermöglichen, indem die körperlichen, sozialen, 
psychischen und religiösen und weltanschaulichen Bedürf-
nisse berücksichtigt werden.  
 
Begleitungen durch 
Hospizdienste finden zu 
Hause und in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen statt. 
Viele Hospizdienste arbeiten 
überregional, das heißt auch 
außerhalb des Bezirks, in 
dem sie angesiedelt sind. 
Das Angebot ist für die 
Nutzer kostenlos.  
 
Pflegeleistungen sowie Hausarbeit werden von Hospiz-
diensten grundsätzlich nicht übernommen. Wenn sich Be-
troffene nicht sicher sind, ob die Begleitung durch einen 
ambulanten Hospizdienst das ist, was sie sich vorstellen, 
können sie sich in der Zentralen Anlaufstelle Hospiz (ZAH) 
beraten lassen. Ansonsten geben die Hospizdienste auch 
direkt Auskunft.  
 
Es ist günstig, nicht zu lange zu zögern, bevor man sich an 
einen Hospizdienst wendet, denn je früher ein geeigneter 
Hospizhelfer vermittelt werden kann, desto eher besteht die 
Chance, dass sich eine vertrauensvolle und hilfreiche Be-
ziehung zwischen Ihnen und Ihrem Begleiter entwickelt.  
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Achte gut auf diesen Tag, 
denn er ist das Leben. 

Das Leben allen Lebens. 
 

Verfasser unbekannt 

Nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Hospizdienst 
wird ein ausführliches Gespräch vereinbart, in dem es dar-
um geht, den sterbenden Menschen und sein soziales  
Umfeld kennen zu lernen.  
 
Interessierte können sich auf das Gespräch vorbereiten, 
indem sie überlegen, was sie von einem Begleiter erwarten, 
was sie auf keinen Fall wollen und welche Fragen sie noch 
stellen möchten.  
 
Auch in einigen Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern 
gibt es Hospizinitiativen. Es lohnt sich, beim dortigen  
Sozialdienst oder bei den für die Seelsorge Zuständigen 
nachzufragen. 
 
Die Menschen, die sich für eine Mitarbeit im Hospizdienst 
entschieden haben, übernehmen diese Aufgabe ehrenamt-
lich. Sie kommen aus verschiedenen Alters- und Berufs-
gruppen und werden vom Hospizdienst durch Vorberei-
tungskurse auf ihre Tätigkeit vorbereitet und durch Fort-
bildungs- und Supervisionsangebote begleitend unterstützt.  
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Ambulante Hospizdienste (alphabetisch) 
 
 
Ambulanter Theodorus-Hospizdienst 
Blumberger Damm 231, 12687 Berlin-Marzahn-Hellersdorf * 
Tel.: (030) 34 66 30 – 189 
Fax: (030) 54 00 79 – 555 
Sprechzeiten: Mo 10:00 - 11:00, Do 14:00 - 15:00  
E-Mail: ambulant@medinet-berlin.de  
Internetseite: www.theodorus-hospiz.de 
 
Ambulantes Hospiz des DRK 
Neue Hochstraße 21, 13347 Berlin-Wedding 
(Berlin)* 
Tel.: (030) 46 90 19 44  
Fax: (030) 46 90 19 49 
Sprechzeiten: Mo - Do 8:00 - 15:30, Fr 9:30 - 16:00 
E-Mail: hospiz@drk-wedpre.de 
Internetseite: www.drk-berlin.de/hospiz 
 
Berliner Herz   
Humanistischer Verband Deutschlands (Betreuung und Begleitung 
für schwerkranke und unheilbar kranke Kinder)  
Wallstraße 61, 10179 Berlin-Mitte, (Berlin)* 
Tel.: (030) 61 39 04 32 
Fax: (030) 61 39 04 36 
E-Mail: berlinerherz@hvd-berlin.de 
Internetseite: www.hvd-berlin.de  
 
Bodhicharya – ambulantes Hospiz 
Kinzigstraße 25 – 29, 10247 Berlin – Friedrichshain* 
Tel.: (030) 29 00 97 40  
Fax: (030) 29 00 97 41 
E-Mail: hospiz@bodhicharya.de 
Internetseite: www.hospizberlin.de 
 

 

 
* Gebiete, in denen Begleitungen angeboten werden 
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Caritas Hospiz Mitte – Hausbetreuungsdienst und 
Familienbesuchsdienst 
Bugenhagenstraße 6, 10551 Berlin-Tiergarten* 
Tel.: (030) 666 33 678 
Fax: (030) 666 33 679 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 9:00 - 12:00, Di, Do 15:00 -17:00 
E-Mail: m.behrens@caritas-berlin.de 
Internetseite: www.caritas-berlin.de 
 
Caritas Hospiz Treptow-Köpenick - Hausbetreuungsdie nst 
Mörikestraße 2, 12437 Berlin-Treptow* 
Tel.: (030) 666 333 050 
Fax: (030) 666 333 051 
Sprechzeiten: Mo, Mi 15:00 – 17:00, Di, Do, Fr. 9:00 – 12:00  
E-Mail: hospiz-treptow-koepenick@caritas-berlin.de 
Internetseite: www.caritas-berlin.de 
 
Diakonie-Hospiz Lichtenberg – ambulant 
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin – Lichtenberg 
(vorrangig Ostteil Berlins)* 
Tel.: (030) 54 72 57 13 
Fax: (030) 54 72 21 02 
Sprechzeiten: Mo – Fr 10:00 - 16:00 
E-Mail: a.zank-wins@keh-berlin.de 
 
Diakonie-Hospiz Wannsee – ambulant 
Königstraße 62 b, 14109 Berlin – Zehlendorf 
(Südwesten Berlins und angrenzende Orte in Brandenburg)* 
Tel.: (030) 80 50 57 03 
Fax: (030) 80 50 57 01 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9:00 – 15:00 
E-Mail: info@diakonie-hopsiz-wannsee.de 
Internetseite: www.diakonie-hospiz-wannsee.de 

 
* Gebiete, in denen Begleitungen angeboten werden 
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Dong Heng Interkultureller Hospiz-Verein e.V. 
Sigmaringer Straße 1, Zi. 109, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
(Berlin)* 
Tel.: (030) 86 39 42 96 
Fax: (030) 86 39 43 72 
Sprechzeiten: Mo – Do 11:00 – 15:00 
E-Mail: kontakt@dongheng.de 
Internetseite: www.dongheng.de 
 
Elisabeth – Hospiz Berlin  
c/o Diakoniewerk Niederschönhausen gGmbH, „Haus Immanuel“, 
Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5, 13156 Berlin-Pankow 
(Pankow, Reinickendorf, angrenzende Orte in Brandenburg)* 
Tel.: (030) 47 60 24 76 
Fax: (030) 47 60 21 15 
Sprechzeiten: Di 10:00 – 12:00, Do 15:00 – 17:00 
E-Mail: hospiz@dwnsh.de 
Internetadresse: www.dwnsh.de 
 
Familienbegleiter der Björn Schulz Stiftung  
(Begleitung schwerkranker Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene) 
Wilhelm-Wolff-Straße 38, 13156 Berlin-Pankow 
(Berlin und Brandenburg)* 
Tel.: (030) 39 89 98 28/-50 
Fax: (030) 39 89 98 99  
Sprechzeiten: Mo – Fr 9:00 – 18:00 
Internetseite: www.familienbegleiter.de 
 
Hospiz Schöneberg-Steglitz, ambulanter Bereich 
Kantstr. 16, 12169 Berlin-Schöneberg 
(Südwesten und Süden Berlins, Kreuzberg, Charlottenburg)* 
Tel.: (030) 76 88 31 04 
Fax: (030) 76 88 31 11 
Sprechzeiten: Mo - Fr 8:00 – 15:00 
E-Mail: ambulantes-hospiz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 
Internetseite: www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

 
* Gebiete, in denen Begleitungen angeboten werden 



 46 

 
 

Hospizdienst Christophorus e. V. 
Manfred von Richthofen Straße 11, 12101 Berlin-Tempelhof* 
Tel.: (030) 78 99 06 02,  
Handy: 0171-26 52 080  
Fax: (030) 78 99 20 86 
E-Mail: hospizdienst-christophorus@t-online.de 
Internetseite: www.christophorus.hospiz-bln.de 
 
Hospizdienst Tauwerk e. V.   
(betreut nur AIDS-Patienten) 
Mühlenstraße 45 II, 13187 Berlin-Pankow 
(Berlin)* 
Tel.: (030) 47 00 45 00 
Fax: (030) 47 00 58 68 
Sprechzeiten: Mo – Fr 9:00 – 12:00 und nach Vereinbarung 
E-Mail: hospiztauwerk@aol.com 
Internetseite: www.hospiz-tauwerk.de 
 
Johannes – Hospiz e. V. 
Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin-Spandau* 
( Region West, besonders Spandau )* 
Tel.: (030) 33 60 93 74 
Fax: (030) 33 60 98 25 
Sprechzeiten: Di 14:00-16:00, Fr 10:00-12:00  
E-Mail: info@johannes-hospiz-spandau.de 
 
LAZARUS-Hospiz - ambulant 
Bernauer Straße 115-118, 13355 Berlin-Wedding 
(Berlin)* 
Tel.: (030) 467 05 276 
Fax: (030) 467 05 275 
Sprechzeiten: Di 11:00-13:00, Do 16:30-18:00 
E-Mail: roeder@ejf-lazarus.de 
Internetseite: www.ejf-lazarus.de  

 
* Gebiete, in denen Begleitungen angeboten werden 



 47 

 
 

Malteser Hospiz- und Palliativberatungsdienst  
Parrisiusstr. 4-14, 12555 Berlin-Köpenick 
(Treptow-Köpenick, Lichtenberg-Hohenschönhausen, Marzahn- 
Hellersdorf)* 
Tel.: (030) 55 39 71 24 
Fax: (030) 55 39 71 25 
Sprechzeiten: Di 10:00-13:00, Mi 14:00 – 17:00 
E-Mail: hospizdienst@malteser-berlin.de 
Internetseite: www.malteser-berlin.de 
 
Ricam Hospiz gGmbH - ambulant 
Kranoldplatz 7, 12051 Berlin-Neukölln* 
Tel.: (030) 62 98 18 19 
Fax: (030) 62 98 18 18 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10:00 – 15:00, Mi 13:00 – 18:00  
E-Mail: ambulant@ricam-hospiz.de   
Internetseite: www.ricam-hospiz.de 
 
Unionhilfswerk Ambulante Dienste gemeinnützige GmbH  
Ambulanter Hospizdienst Reinickendorf 
Wittenauer Str. 7, 13435 Berlin-Reinickendorf* 
Tel.: (030) 40 39 53 33 
Fax: (030) 40 39 53 34 
Mail: hospizdienst@unionhilfswerk.de 
Internetseite: www.palliative-geriatrie.de 
 
V.I.S.I.T.E. Besuchs- und Hospizdienst 
Humanistischer Verband Deutschlands 
Wallstraße 61, 10179 Berlin-Mitte 
(Mitte, Neukölln, Reinickendorf, Friedrichshain, Prenzlauer Berg)* 
Tel.: (030) 61 39 04 32 
Fax: (030) 61 39 04 36 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10:00 – 17:00 
E-Mail: mail@visite-hospiz.de 
Internetseite: www.visite-hospiz.de 

* Gebiete, in denen Begleitungen angeboten werden 



 48 

 

Achte gut auf diesen Tag, 
denn er ist das Leben. 

Das Leben allen Lebens. 
 

Verfasser unbekannt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterben im stationären Hospiz 
 
Ist die Pflege und Begleitung in der eigenen Wohnung nicht 
oder nicht mehr möglich, sind stationäre Hospize eine gute 
Alternative. Der Sterbende kann von seinen Angehörigen 
und Nahestehenden rund um die Uhr so weit begleitet und 
gepflegt werden, wie sie das leisten können. Es besteht 
aber jederzeit die Gewissheit, dass Fachkräfte bereit-
stehen, die Bedürfnisse des Patienten zu befriedigen. 
 
Stationäre Hospize sind kleine Einrichtungen mit wohnli-
chem Charakter, die mit ihrer räumlichen Gestaltung und 
ihrer personellen Ausstattung auf die besonderen Bedürf-
nisse schwerkranker und sterbender Menschen eingehen. 
 
Hospize wollen den sterbenden Menschen ein selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben bis zuletzt ermöglichen. Das 
bedeutet unter anderem, dass Patienten hier die optimale 
Schmerztherapie erhalten und dass Angehörige und Nahe-
stehende auf Wunsch in die Pflege und Begleitung einbe-
zogen werden. Es kann aber auch bedeuten, dem Sterben-
den letzte Wünsche zu erfüllen. Durch die Einbeziehung gut 
vorbereiteter ehrenamtlicher Mitarbeiter, die unentgeltlich 
Dienst im Hospiz leisten, ist es möglich, für jeden Patienten 
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die individuelle Betreuungszeit zu gewährleisten, die er  
über die Pflegezeiten hinaus benötigt.  
 
Zu den Aufgaben des Hospizes gehört auch, Angehörigen 
und Nahestehenden in der Sterbebegleitung und in ihrer 
Trauer Hilfe und Unterstützung zu bieten. 
 
Die Aufnahme in das stationäre Hospiz erfolgt auf Wunsch 
des Patienten. Voraussetzung ist die Einweisung durch  
einen Arzt. Betreut werden hier unheilbar Kranke mit gerin-
ger Lebenserwartung, bei denen eine häusliche Versorgung 
nicht mehr möglich ist. 
 
Es ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, sich 
von einer vollstationären Pflegeeinrichtung (Altenheim) in 
ein stationäres Hospiz verlegen zu lassen. 
 
Die entstehenden Kosten für die Betreuung und Begleitung 
sterbender Menschen im stationären Hospiz werden zu  
einem Teil von der Krankenkasse und, sofern eine Pflege-
stufe vorliegt, von der Pflegekasse getragen. 
Darüber hinaus bedarf es eines geringen Eigenanteils des 
Patienten. Der Eigenanteil des Patienten kann bei Bedürf-
tigkeit vom Sozialhilfeträger übernommen werden. 
Auch das Hospiz leistet einen Eigenanteil und ist daher  
besonders auf Spenden angewiesen. 
 
Die Mitarbeiter im Hospiz stehen gern für nähere Auskünfte 
zur Verfügung. 
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Stationäre Hospize (alphabetisch) 
 
Zur Zeit gibt es in Berlin neun stationäre Hospize, zum Teil auf 
einen speziellen Patientenkreis ausgerichtet.  
 
Diakonie-Hospiz Lichtenberg 
Haus 21 Herzbergstraße 79, 10365 Berlin-Lichtenberg 
Tel.: (030) 54 72 57 21 
Fax: (030) 54 72 57 15 
E-Mail: a.zank-wins@keh-berlin.de 
 
Diakonie-Hospiz Wannsee 
Königstraße 62b, 14109 Berlin-Zehlendorf 
Tel.: (030) 80 50 57 03 
Fax: (030) 80 50 57 01 
E-Mail: info@diakonie-hospiz-wannsee.de 
Internetseite: www.diakonie-hospiz-wannsee.de 
 
Gemeinschaftshospiz Christophorus 
Kladower Damm 221, 14089 Berlin-Spandau (Kladow) 
Tel.: (030) 36 50 99-101 
E-Mail: gemeinschaftshospiz@havelhoehe.de 
Internetseite: www.gemeinschaftshospiz.de 
 
Hospiz Schöneberg Steglitz 
Kantstr. 16, 12169 Berlin-Steglitz 
Tel.: (030) 76 88 31 00 
Fax: (030) 76 88 31 11 
E-Mail: hospiz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 
Internetseite: www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 
 
LAZARUS Hospiz 
Bernauer Straße 115-118, 13355 Berlin-Wedding 
Tel.: (030) 46 70 52 73 
E-Mail: toporski@ejf-lazarus.de 
Internetseite: www.ejf-lazarus.de 
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Ricam Hospiz gGmbH 
Delbrückstraße 22, 12051 Berlin-Neukölln 
Tel.: (030) 62 88 80 0 
Fax: (030) 62 88 80 60 
Bürozeit: Mo-Fr 09:00-16:00 
E-Mail: info@ricam-hospiz.de 
Internet: www.ricam-hospiz.de 
 
SONNENHOF 
Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
Wilhelm-Wolff-Straße 36,13156 Berlin-Pankow 
Tel.: (030) 39 89 98 21/-50 
Fax: (030) 39 89 98 99 
Bürozeit: Mo - Fr 09:00 - 18:00 
E-Mail: ebadi@bss-services.de 
Internetseite: www.sonnenhofberlin.de 
 
Theodorus Hospiz Marzahn 
Blumberger Damm 231, 12687 Berlin-Marzahn 
Tel.: (030) 34 66 30 160 
Fax: (030) 34 66 30 199 
E-Mail: theodorus.hospiz@medinet-berlin.de 
Internetseite: www.theodorus-hospiz.de 
 
Theodorus Hospiz Moabit 
Turmstraße 21, 10559 Berlin-Moabit 
Tel.: (030) 39 76 31 00 
Fax: (030) 39 76 31 01 
E-Mail: theodorus.hospiz@medinet-berlin.de 
Internetseite: www.theodorus-hospiz.de 
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In Berlin sind u.a. folgende stationäre Hospize in Planung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hospiz des Caritas-Krankenhilfe Berlin e.V. 
Standort: Berlin – Pankow  
Ansprechpartnerin: Dr. Iris Pharao 
Tel.: (030) 85 78 4 - 243 
geplante Eröffnung: September 2009 
 
„LudwigPark“ des HVD, Landesverband Berlin e. V. 
Standort: Berlin – Pankow / Buch 
Ansprechpartnerin: Andrea Käthner 
Tel.: (030) 61 39 04 25 
geplante Eröffnung: April 2009 
Internetseite: www.hvd-berlin.de 
 
Hospiz des Förderverein für Hospizwesen in Friedric hshain-
Kreuzberg e.V. 
Standort: Berlin - Friedrichshain 
Ansprechpartner: Andrea Horn 
Tel.: (030) 55 77 97 88 720  
geplante Eröffnung: Ende 2009 
 
UNIONHILFSWERK – Hospiz 
Standort: Berlin Reinickendorf - Hermsdorf/Frohnau 
Ansprechpartner: Dirk Müller 
Tel.: (030) 42 26 58 33 
geplante Eröffnung: Ende 2009 
Internetseite: www.palliative-geriatrie.de 
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Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen 
lachenden Mundes. Wenn wir uns mitten im Le-
ben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. 

 

Rainer Maria Rilke 

 
 
Trauer 
 
Der Ausdruck der Trauer um einen nahestehenden Men-
schen sowie der Umgang damit sind sehr unterschiedlich 
und individuell. 
 
Wenn ein Mensch trauert, dann trauert der ganze Mensch. 
Die Gefühle sind durcheinander und 
gehen von Angst bis Zorn über 
Dankbarkeit, Einsamkeit, Leere, 
Schock, Verzweiflung, Wut und vieles 
mehr. Quälende und zermürbende 
„Warum-Fragen“ können Trauernde 
verfolgen. Der Körper reagiert, 
Verhaltensweisen ändern sich und 
seelische Reaktionen (z.B. Müdigkeit, 
Herzrasen, Appetitmangel, Konzen-
trationsstörungen, verändertes Zeitgefühl, Rufen nach dem 
Verstorbenen) können auftreten. 
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Trauer ist verschieden! 
Bei aller Gemeinsamkeit der schmerzlichen Gefühle trauert 
doch jeder Mensch auf seine eigene Weise - Männer an-
ders als Frauen, Kinder anders als Erwachsene und jeder 
einzelne Mensch anders als alle anderen. Aber jede Art, 
das Leben nach einem schweren Verlust tastend wieder 
aufzunehmen, ist gut und richtig, wenn es die persönliche 
Art des Trauernden ist.  
 
Trauer ist verschieden! 
Im Verlauf der Trauerarbeit, in den Jahren nach dem Ver-
lust, ändert sich die Trauer jedes Menschen, wenn er nicht 
in Trauer versteinert - wie Niobe in der griechischen Sage 
nach dem Tod ihrer Kinder und damit selbst zu leben auf-
hört. 
 
Trauer ist verschieden! 
Die Verschiedenheit ist auch abhängig von der Todesart, 
d.h. ob der Tod lange vorhersehbar, ob er als Erlösung  
erwartet war, ob er plötzlich und unerwartet eintrat, ob der 
Verstorbene Suizid begangen hat oder ob er Opfer einer 
Gewalttat wurde.  
 
Trauer braucht ihre Zeit! 
Der Trauerprozess ist langwierig und schmerzlich. Manch-
mal kann er sich über etliche Jahre erstrecken, was für vie-
le Menschen, auch wenn sie uns nahe stehen, schwer 
nachvollziehbar ist. Auch wenn die Umwelt vom Trauern-
den fordert, sich nun endlich wieder auf die alltäglichen Zu-
sammenhänge einzulassen: Das höchste Gebot ist: sich 
Zeit lassen. Denn da, wo wir uns genügend Zeit einräumen, 
können wir fast immer erleben, dass sich die Dinge lang-
sam wandeln.  
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Selbst wenn Trauernde den Verlust eines geliebten Men-
schen bereits angenommen haben, wird es immer wieder 
Zeiten geben, in denen sie schmerzlich an Sterben und Tod 
erinnert werden (Geburtstage, Feiertage, Jahrestage usw.). 
 
 
Trauerbegleitung 
 
Aufgabe einer Trauerbegleitung ist es, mit dem Trauernden 
gemeinsam die Trauer zu durchleben und alle Gefühle zu-
zulassen. Der Trauernde braucht Zeit und die Gewissheit, 
dass alle Gefühle, seien sie auch noch so widersprüchlich, 
erlaubt sind. 
 
Trauerbegleitung hat die Aufgabe, den Raum für Trauer zu 
schaffen und beim Suchen nach individueller Form der 
Trauer und der Schmerzbewältigung zu unterstützen.  
 
Auch Bestattungsunternehmen können in den ersten Tagen 
der Trauer hilfreich sein. Einige 
sind kompetent und bereit, 
Hinterbliebenen alle Ver-
richtungen bis zur endgültigen 
Gestaltung der Grabstelle 
abzunehmen. In der schweren 
Zeit unmittelbar nach dem 
Sterbefall ist das eine unschätz-
bare Hilfe. Allerdings wird bei Inanspruchnahme dieser  
Hilfen häufig auch das Finden der „richtigen“ Form und der 
„richtigen“ Umgebung dem Bestatter überlassen. Wenn 
dessen Anordnungen dann als unpersönlich und konventi-
onell, heuchlerisch oder völlig unpassend für diesen gelieb-
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ten Toten empfunden werden, verletzt das die Hinterbliebe-
nen zusätzlich und erschwert ihnen einen Abschied. 
 
Ein Gespräch mit dem Bestatter über die in jedem einzel-
nem Fall neu zu findende passende Trauerfeier und Bestat-
tung ist nur möglich, wenn Offenheit und Wahrhaftigkeit 
angesichts dieses Themas zugelassen werden. Für die 
Trauernden ist es wichtig, den Abschied gut und individuell 
gestalten zu können. 
 
Zur Trauerbegleitung gehört nicht nur Hilfe bei der Ge-
sprächsführung, beim Berühren von Tabus, sondern auch 
die Kenntnis vieler Möglichkeiten, dem Abschied Ausdruck 
zu verleihen. 
Trauernde brauchen häufig einen Ort, an dem sie dem Ver-
storbenen in Gedanken nahe sein können - das ist nicht 
unbedingt immer die Grabstelle.  
 
Wenn auch ein stimmiger Abschied von einem lieben Men-
schen tröstlich für den Hinterbliebenen sein kann, so ändert 
das doch erst einmal nichts am Ausmaß der Trauer, die 
hereinbricht, wenn die erste Betäubung und die hektische 
Aktivität der ersten Tage nach dem Tod eines Nahestehen-
den vorüber sind. 
 
Trauernde sollten ihre Umwelt, z.B. die Nachbarn oder Fa-
milienmitglieder, auf den Wunsch nach Unterstützung an-
sprechen. Häufig fällt es der Umwelt nämlich schwer, sich 
dem Trauernden mit den passenden Worten zu nähern. Die 
Einkaufshilfe und die Begleitung zum Friedhof sind häufig 
sehr hilfreich und gestalten eine praktische Brücke zum und 
für den Trauernden. 
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Manchmal scheint die ganze Welt  
entvölkert zu sein, wenn 

ein einziger Mensch 
fehlt. 

Lamartine 

Mit verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Hilfe ist 
in vielen Fällen aber nicht zu rechnen, bzw. diese reicht 
nicht aus. Trauerbegleiter sind dafür ausgebildet, auf dem 
Weg in das Leben nach dem Verlust zu stützen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So vielfältig wie die Trauer sein kann, sind auch die Ange-
bote: Einzelgespräche, Trauergruppen (angeleitete Grup-
pen, Selbsthilfegruppen, therapeutische Gruppen...) zu be-
stimmten Zeiten oder für bestimmte Personenkreise (trau-
ernde Kinder, Angehörige nach Suizid, verwaiste Eltern, 
Angehörige nach Krebs...). Bei der Vielzahl an Möglichkei-
ten zur Unterstützung in Zeiten der Trauer kann es sinnvoll 
sein, sich in der Zentralen Anlaufstelle Hospiz beraten zu 
lassen. Sie erhalten hier einen Überblick über Berliner 
Trauerangebote und erhalten die erforderlichen Kontaktad-
ressen. 
 
Eine Auflistung von Berliner Trauerangeboten finden Sie 
auch auf der ZAH-Internetseite www.hospiz-aktuell.de. 
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Hospizliche und palliative Netzwerke 
 
Hospizliche Arbeit lebt von Kooperation und einem breiten 
Netz qualifizierter Partner. Erst durch Zusammenarbeit 
kann das Ziel – die Verbesserung der Situation sterbender 
Menschen und deren Nahestehender – umgesetzt und wei-
terentwickelt werden. Jeder Netzwerkpartner trägt mit sei-
nem Fachwissen dazu bei. 
 
 
Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH)  
 
In der Informations- und Beratungsstelle 
erhalten Ratsuchende Informationen und Beratung durch 
hauptamtliche und freiwillige Mitarbeiter/-innen. Die Bera-
tungen erfolgen telefonisch, im persönlichen Gespräch oder 
internetbasiert als E-Mailberatung und Chat und sind für die 
Ratsuchenden kostenlos. 
Die Berater und Beraterinnen geben Auskunft zu den The-
men:  
 

·  Hospiz- und Sterbebegleitung 
·  Trauerbewältigung 
·  Schmerztherapie und Symptomkontrolle 
·  Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
·  Palliative Care 
·  Palliative Geriatrie 
·  medizinische, pflegerische, soziale und finanzielle 

Hilfen 
·  ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit 
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Die ZAH wendet sich in der Einzelfallberatung an rat-
suchende Bürgerinnen und Bürger, d.h. Sterbende und de-
ren Nahestehende. Aber auch Fachkräfte aus pflegeri-
schen, medizinischen und sozialen Bereichen können sich 
an die ZAH wenden, sofern sich ihre Anliegen auf einen 
konkreten Betreuungs- oder Behandlungsfall beziehen.  
 
Die ZAH hält neben umfassenden Informationen zu den 
Themen Sterben, Tod und Trauer auch Informationen über 
medizinische, pflegerische und soziale Einrichtungen aus 
dem gesamten Stadtgebiet bereit. Hierzu stehen verschie-
dene Datenbanken zur Verfügung.  
 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung zum 
Verfassen einer Patientenverfügung. Hierbei werden keine 
Ankreuzformulare verwendet. Im Beratungsverlauf wird  
eine individuelle Patientenverfügung erstellt. 
 
Neben der Einzelfallberatung bietet die ZAH auch die Mög-
lichkeit zur Institutionenberatung an. Dazu gehen die Bera-
terinnen und Berater zeitlich begrenzte Kooperationen mit 
Einrichtungen ein. Ggf. gründen sie eine zeitlich befristete 
Arbeitsgruppe oder regen die Gründung eines Netzwerkes 
an. Ziel ist die exemplarische Entwicklung und Erprobung 
von innovativen Konzepten, die die dauerhafte Verbesse-
rung der Situation sterbender Menschen und deren Ange-
hörigen in den Mittelpunkt stellt. 
 
Ebenso ist die Zentrale Anlaufstelle Hospiz Ansprech-
partner und Mitglied in verschiedenen Berliner Netzwerken 
und Gremien. 
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Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gm bH 
Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
 
Kopenhagener Straße 29, 13407 Berlin-Reinickendorf 
Beratungstelefon: (030) 40 71 11 13 
Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9:00 – 13:00, Di 16:00 – 18:00 
Mail: post@hospiz-aktuell.de 
Internetseite: www.hospiz-aktuell.de 
 

Die hauptamtlichen und freiwilligen Mitarbeiter/-innen arbei-
ten eng mit Personen und Institutionen zusammen, z.B. mit: 
 

- PalliativZentrum Berlin-Brandenburg e. V. 
- Arbeitskreis Palliative Pflege der Deutschen Gesell-

schaft für Palliativmedizin, Regionalgruppe Berlin 
- Arbeitskreis Trauer Berlin 
- Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Berlin e. V.  

 
Finanziert wird die Informations- und Beratungsstelle durch 
Berliner Landesmittel über die Liga der freien Wohlfahrts-
verbände, durch das UNIONHILFSWERK, das Bezirksamt 
Reinickendorf von Berlin sowie durch Spenden.  
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Das Leben muss man leben lernen, und, was 
dich vielleicht noch mehr erstaunen mag: 
Das ganze Leben lang muss man sterben 

lernen. 
Seneca 

 
Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. 
Geschäftsstelle 
Aachener Str. 8, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
Tel.: (030) 41 20 28 75 
Fax: (030) 41 20 28 76 
Mail: lag@hospiz-berlin.de 
Internetseite: www.hospiz-berlin.de 
 

Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Berlin e. V. 
 
Die ZAH ist Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft 
Hospiz Berlin e. V. (LAG). Die LAG hat sich den Auftrag 
gestellt, die Interessen der in ihr organisierten Mitglieder auf 
Landesebene gegenüber der Politik, Behörden und ande-
ren öffentlichen Stellen zu vertreten. 
 
Darüber hinaus fördert die LAG die Zusammenarbeit ihrer 
Mitglieder. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit organisiert 
sie verschiedene Veranstaltungen, z.B. die Hospizwoche 
Berlin. 
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Förderverein PalliativZentrum Berlin-Brandenburg e. V. 
Brabanter Straße 21, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
Tel. : (030) 39 10 46 90 
Email: info@pzbb.de 
Internetseite: www.pzbb.de 
Vorsitzender: Prof. Dr. med. Christoph Müller Busch 

Förderverein PalliativZentrum Berlin-Brandenburg e.  V. 
 
Der Förderverein PalliativZentrum Berlin-Brandenburg e. V. 
(PZBB) verfolgt das Ziel, alle an der Versorgung schwerst-
kranker und sterbender Beteiligten zu einem engeren Aus-
tausch zu motivieren und intensiver miteinander ins  
Gespräch zu bringen. Grenzen und Schnittstellen im  
Gesundheitswesen, an denen noch allzu oft eine optimale 
Patientenversorgung scheitert, sollen überwunden werden. 
 
Im PZBB. arbeiten die verschiedensten Organisationen, 
Institutionen und Personen aus der palliativmedizinischen 
und palliativpflegerischen Versorgungslandschaft zusam-
men. 
 
Auch die Zentrale Anlaufstelle Hospiz ist Mitglied im  
Förderverein PalliativZentrum Berlin-Brandenburg e. V. 

 
Neu ab Juli 2008: Gemeinsames Projekt von Home Care 
Berlin e.V. und dem Palliativzentrum Berlin-Brandenburg 
e.V., gefördert von der Deutschen Krebshilfe. 
 
Information und Beratung für Patienten und Angehörige zur 
Palliativversorgung in Berlin 
Tel.: (030) 89 72 89 76 (werktags von 9 bis 15 Uhr) 
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Arbeitskreis Palliative Pflege 
c/o Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
Kopenhagener Straße 29, 13407 Berlin 
Tel.: (030) 40 71 11 14 
Fax: (030) 40 71 11 15 
E-Mail: dirk.mueller@unionhilfswerk.de 
Internetseite: www.hospiz-aktuell.de 

Arbeitskreis Palliative Pflege der Deutschen Gesell -
schaft für Palliativmedizin e. V., Regionalgruppe B erlin 
unter dem Dach des Palliativ-Zentrums Berlin-
Brandenburg e.V.  
 
Die Pflege schwerstkranker und sterbender Menschen im 
ambulanten und stationären Bereich zu verbessern, ist An-
liegen zahlreicher Berliner Institutionen. 
 
Aus diesem Grunde haben sich 1999 Vertreter/-innen aus 
dem ambulanten und stationären Pflegebereich Berlins  
zusammengefunden, um einen Austausch darüber zu  
führen, wie die Versorgung von Schwerstkranken und Ster-
benden in Berlin realisiert werden kann.  
 
Im Arbeitskreis arbeiten Pflegekräfte aus verschiedenen 
Bereichen eng zusammen. 
 
Weitere Informationen zum Arbeitskreis und den hier orga-
nisierten Partnern finden Sie auf der Internetseite der ZAH 
www.hospiz-aktuell.de. 
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Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige Gm bH 
Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
 
Kopenhagener Straße 29, 13407 Berlin-Reinickendorf 
Bürotelefon: (030) 40 71 11 14 
Mail: post@hospiz-aktuell.de 
Internetseite: www.hospiz-aktuell.de 

Arbeitskreis Trauer Berlin 
 
 
Der Arbeitskreis Trauer Berlin wurde im Jahre 2001 ins  
Leben gerufen. Er trifft sich vierteljährlich und besteht aus 
Einrichtungen und Personen, die mit und für trauernde 
Menschen arbeiten. 
 
Ein wesentliches Ziel des Arbeitskreises ist es, den  
gemeinsamen Austausch über relevante Themen zu  
pflegen und das gegenseitige Kennenlernen von Anbietern 
der Berliner Trauerarbeit zu fördern. Damit kann die Ver-
netzung der Trauerarbeit in der Stadt unterstützt werden. 
Weitere Aufgaben des Arbeitskreises sind die Öffentlich-
keitsarbeit, Qualitätssicherung, die Informationsweitergabe 
sowie die praktische Unterstützung von Projekten im Trau-
erbereich. 
 
Weitere Informationen zum Arbeitskreis Trauer Berlin und 
den hier organisierten Partnern finden Sie auf der Internet-
seite der ZAH www.hospiz-aktuell.de. 
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Palliative Geriatrie 
 
Über zwei Millionen pflegebedürftige alte Menschen sind in 
Deutschland auf Hilfe von außen angewiesen. Auch wenn 
die Themen Sterben, Tod und Trauer oft verdrängt werden, 
die demographische Entwicklung wird die zunehmende 
Auseinandersetzung mit dem Lebensende erforderlich ma-
chen. Ein Sterben in Würde schließt die Wahrung der indi-
viduellen Autonomie und Handlungsfähigkeit ein. Die 
Kommunikation über das gute Leben und Sterben sollte in 
der Altenarbeit überall ausgeprägt sein.  
Die Palliative Geriatrie sieht es als ihre wichtigste Aufgabe 
an, alten Menschen bis zuletzt ein beschwerdefreies und 
würdiges Leben zu ermöglichen. Schmerzen, belastende 
körperliche Symptome sowie soziale und seelische Nöte 
sollen gelindert werden. Palliative Geriatrie erfordert ein 
ganzheitliches Betreuungskonzept für die Betroffenen und 
Betreuenden. 
 
 
Das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie, ein Proj ekt 
der Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gemeinnüt -
zige GmbH 
 
„Es soll alles getan werden, um den Sterbeprozess für Sie 
so würdevoll und erträglich wie möglich zu gestalten. Per-
sonen, die Sie in der letzten Phase Ihres Lebens behandeln 
und begleiten, sollen Ihre Wünsche beachten und so weit 
wie möglich berücksichtigen.“, so steht es u. a. im Artikel 8 
der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen. 
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Ein mitunter schwieriges Unterfangen im deutschen Medi-
zin- und Pflegealltag. Ein Alltag, der stattfindet in einer Ge-
sellschaft, die Sterben und Tod häufig tabuisiert und in der 
die Unsicherheit im Umgang mit ethischen Fragestellungen 
am Lebensende ausgeprägt ist. Hinzu kommen nicht selten 
mangelnde Kenntnisse über Schmerztherapie und Sym-
ptomkontrolle alter Menschen und die Polarisierung weiter 
Teile in Medien, Politik und Lobbygruppen. 
Generationen sprechen selten über das bevorstehende  
Alter, über Demenz, Sterben und Tod. Sie überlassen das 
den Institutionen, die eine mehr oder weniger gute Pflege 
und Betreuung der Hochbetagten und Sterbenden anbie-
ten. 
 
In Deutschland implementieren einige (nicht viele) Pflege-
einrichtungen die Palliative Geriatrie. Dies braucht eine  
Vision und Konzeption, es braucht Zeit, Geld, Mut und  
Menschen, die sich des Themas ehrlich annehmen. 
 
Das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie - mehr al s 
eine Idee 
 
Palliative Geriatrie (lat. pallium: Mantel) sieht es als ihre 
wichtigste Aufgabe an, alten Menschen bis zuletzt ein 
selbstbestimmtes, beschwerdearmes und würdiges Leben 
zu ermöglichen. Schmerzen, belastende körperliche Sym-
ptome und seelische Nöte sollen gelindert werden. Die 
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen stehen im Mittel-
punkt allen Handelns. 
 
Hinter dem Projekt „Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie“ 
verbirgt sich nicht nur ein Haus, sondern vor allem eine  
Idee! Wir wollen ein Bewusstsein für die Bedürfnisse alter, 



 67 

schwerkranker und sterbender Menschen schaffen und für 
sie entsprechende Angebote entwickeln. Dafür setzen wir 
uns ein: 

·  die Entwicklung einer Hospiz- und Palliativkultur im 
UNIONHILFSWERK, 

·  den Einbezug unserer ambulanten und vollstationä-
ren Pflegeangebote, 

·  den Ausbau unserer (palliativ)medizinischen und 
(palliativ)pflegerischen Betreuung, 

·  die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter/-innen in Pflege und Betreuung, 

·  die ergänzende ehrenamtliche Sterbebegleitung 
durch unseren Hospizdienst, 

·  den Ausbau der Beratung rund um die Themen 
Sterben, Tod und Trauer sowie Patientenverfügung,  

·  die Entwicklung eins stationären Hospizes in  
Reinickendorf sowie 

·  die wissenschaftliche Begleitung unserer Arbeit. 
 
Was wir tun 
 
Altenpflege hat die Aufgabe, den alten Menschen zu beglei-
ten und zu betreuen – besonders am Lebensende. Dabei 
sollte, wie in der Hospizarbeit auch, die Lebensqualität im 
Vordergrund stehen. 
 
Seit vielen Jahren entwickelt das UNIONHILFSWERK mit 
viel Engagement und Freude seine Hospizangebote. Wir 
schulen und qualifizieren regelmäßig und umfassend zahl-
reiche hauptamtliche Mitarbeiter zu hospizlichen und pallia-
tiven Themen. 
In jedem Jahr findet ein Vorbereitungskurs für ehren-
amtliche Lebens- und Sterbebegleiter statt. Diese ehren-
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amtlichen Mitarbeiter arbeiten in unserem Hospizdienst, der 
u. a. einen Schwerpunkt in der Palliativen Geriatrie entwi-
ckelt hat. 
Mit Ärzten arbeiten wir an der Ausweitung palliativmedizini-
scher Angebote. Gleichzeitig bauen wir unsere Beratungs-
angebote, z. B. zum Thema Patientenverfügung, aus. 
In internen Arbeitskreisen arbeiten wir an der Fortentwick-
lung von ethischen Leitlinien und der Implementierung der 
Palliativen Geriatrie. 
In Netzwerken arbeiten wir mit Kooperationspartnern,  
Interessierten und uns unterstützenden Menschen zusam-
men. Wir organisieren Tagungen und Veranstaltungen viel-
fältiger Art. 
Erkenntnisse einer externen wissenschaftlichen Begleitfor-
schung fließen in bestehende Tätigkeitsfelder sowie in die 
Entwicklung neuer Standorte und Projekte ein - so auch in 
einen weiteren Standort in Berlin-Reinickendorf. Hier  
verknüpfen wir die stationäre Hospizarbeit mit der Alten-
arbeit. In räumlicher Nähe befinden sich gesonderte Ein-
richtungen der stationären und ambulanten Pflege, des be-
treuten Wohnens für Demenzkranke, der medizinischen 
Versorgung und Weiterbildung sowie stationäre und ambu-
lante Hospizangebote. Die Unionhilfswerk-Stiftung unter-
stützt die Arbeit vielfältig. 
 
Alle profitieren 
 
Unser Tun ist nicht immer einfach. Jedoch ist es für alle 
Beteiligten spannend und herausfordernd. In der Tat findet 
auf allen Ebenen eine gelebte Qualitätsentwicklung statt, 
Themen werden ehrlich hinterfragt und diskutiert. Das moti-
viert viele Mitarbeiter. Haben Mitarbeiter Spaß an ihrer Tä-
tigkeit, fühlen sie sich einbezogen und wertgeschätzt, hat 
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dies unmittelbare Auswirkung auf die Zufriedenheit der Be-
wohner und deren Nahestehenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreuungsnetzwerk für schwerkranke und sterbende 
alte Menschen in Reinickendorf 
 
Beim Projekt handelt es sich um ein Netzwerk vollstationä-
rer Pflegeeinrichtungen in Reinickendorf, die die Palliative 
Geriatrie eingeführt haben bzw. die Einführung der Palliati-
ven Geriatrie planen.  
 
Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines geeigne-
ten und effektiven lokalen Netzwerkes, um die Situation 
sterbender Menschen und deren Nahestehenden in den 
Einrichtungen zu verbessern. Vertreter/-innen der Einrich-
tungen nehmen an Netzwerktreffen teil und beteiligen sich 
aktiv am kollegialen Austausch. Einige Häuser stärken die 

Weitere Informationen / Kontakt  
 
www.palliative-geriatrie.de 
 
Dirk Müller (Projektleiter) 
Tel.: (030) 42 26 58 33  
E-Mail: dirk.mueller@unionhilfswerk.de 
 
Postanschrift: 
Unionhilfswerk Senioren-Einrichtungen gemeinnüt-
zige GmbH 
Projekt Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie 
Richard-Sorge-Straße 21 A, 10249 Berlin 
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Erinnern ist vielleicht die qualvollste Art des 
Vergessens und vielleicht die freundlichste 

Art der Linderung dieser Qual. 
 

Erich Fried 

ehrenamtliche Mitwirkung im Rahmen der Altenbetreuung 
und Sterbebegleitung. 
 
Weitere Informationen zum Netzwerk und den hierin betei-
ligten Institutionen finden Sie auf der Internetseite 
www.palliative-geriatrie.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie bedanken uns bei allen, die zur Erstellung des Wegwei-
sers inhaltlich und redaktionell beigetragen haben:  
 

- Dirk Müller  
- Bettina Wistuba  
- Susanne Woskanjan (Punkt „Spezialisierter ärztlicher 

Dienst“) 
- Ulrike Redecker (freiwillige Mitarbeiterin) 
- Regina Kunze (freiwillige Mitarbeiterin) 
- Holger Wessels (ehem. freiwilliger Mitarbeiter) 
- Céline Calvet (ehem. hauptamtliche Beraterin) 
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Zentrale Anlaufstelle Hospiz 
Information und Beratung im Zusammenhang mit 
„Sterben, Tod und Trauer“ 
 
Angebot 
 
�  Informations- und Beratungstelefon 

zu Themen wie Sterbebegleitung, Pflege, Schmerztherapie, Trau-
erangebote, Patientenverfügung, ehrenamtliches Engagement in 
der Hospizarbeit, Fort- und Weiterbildung zum Thema u. v. m. 

�  Institutionenberatung  
Beratung und Unterstützung von Institutionen im Bestreben, die Si-
tuation Sterbender und Trauernder zu verbessern 

�  Onlineberatung (Modellprojekt in Kooperation mit dem BKK Bun-
desverband) 

�  Internetseite 
�  Datenbank Hilfelotse-Berlin  

über 20.000 Datensätze, kompetent recherchiert und aktualisiert 
durch die „Koordinierungsstellen rund ums Alter“, die Jüdische Ge-
meinde und durch die ZAH 

�  Vorträge und Beteiligung an Veranstaltungen 
�  Informationsmaterial 
�  Kooperation 
 
Anschrift Kopenhagener Straße 29,  

13407 Berlin-Reinickendorf 
Beratungstelefon   40 71 11 13 
Büro    40 71 11 14 
Fax     40 71 11 15 
E-Mail    post@hospiz-aktuell.de 
Internet    www.hospiz-aktuell.de 
 
Sprechzeiten  
 
Telefonisch   Mo, Di und Fr  09:00 – 13:00 
   Di   16:00 – 18:00 
Persönlich   nach Vereinbarung 
Internetbasiert nach Vereinbarung 

beraten – betreuen – bewegen  

 

 


